
Neuer Vorderwälder-Testbulle

Pigdian II DE 000814593307
110 39T. +309 +0,11 +19 +0,01 +11

Pigdian II DE 000812222056
Fortuna DE 000812418755

105 413T. +356 −0,34 −5 −0,03 +10
107 105 +88 +0,20 +15 +0,03 +5

Testeinsatz seit 01.04.2019, Tierarztgruppe 1 - 4
Besitzer: Rinderunion Baden-Württemberg e. V.
Züchter: Weiss Stefan, Haldenmathisenhof, 78141 Schönwald

Pigrag VW HB.Nr. 430171/LN DE 000816902927, geb.: 17.09.2017

FW 82 71% 85 88 86

Sahne DE 000815945811
122 +665 +0,14 +36 −0,07 +19
MT 1 289 6128 4,74 290 3,38 207
EX 9 7 6 8, ME 2 3,30

Ragos DE 000813486289
Silvia DE 000813173597

MT 6 302 6431 4,04 260 3,46 223
EX 8 6 7 7
VMV: Gardian DE 0008036222013
139T. +469 +0,08 +24 +0,03 +13
111 111 +449 +0,04 +21 −0,08 +10
MT 7 298 7467 4,38 327 3,31 247
EX 8 7 7 8
MMV: Ignaz DE 000810271629
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Bei dem Fall handelt es sich – so
sieht es das Landesgericht Inns-
bruck selbst – um eine reine Ein-
zelfallentscheidung. Die Beson-
derheit lag darin, dass die Wei-
de, auf der sich die Mutterkuh-
herde befand, in stark von
Wanderern (mit und ohne
Hund), Kindern und Fahrzeu-
gen frequentierter Umgebung
lag. In unmittelbarer Nähe be-
fand sich auch ein Gasthaus mit
220 Sitzplätzen. Die Herde hielt
sich gleich in der Nähe davon
auf, da der Stall direkt neben
dem Gasthaus lag. Des Weiteren
führten just an dieser Stelle
mehrere Wanderwege zusam-
men. Daher sah es das Gericht
als erforderlich an, die Weide
abzuzäunen, zumal dies vom
Aufwand her zumutbar war. Die
Kosten der Abzäunung betragen
pro Jahr etwa 200 Euro. Zwi-
schenzeitlich hat übrigens der
Landwirt die Weide auch einge-
zäunt. Die Kosten hat der ört-
liche Tourismusverband über-
nommen. Der Landwirt ist zu-
dem in Berufung gegangen.

Maßgeblich für eine ver-
gleichbare Entscheidung zulas-
ten eines Landwirts in Deutsch-
land wäre die Tierhalterhaftung
nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB). Normalerweise
haftet danach ein Tierhalter für
Schäden durch seine Tiere auch
ohne Verschulden. Bei erwerbs-
mäßiger Tierhaltung muss der

WEIDEWIRTSCHAFT Im Februar wurde ein Tiroler Landwirt
in einem Zivilprozess in erster Instanz zu einer hohen
Geldstrafe verurteilt, weil eine seiner Kühe eine Wanderin
angegriffen und getötet hatte. Welche Konsequenzen
ergeben sich aus diesem Urteil für deutsche Tierhalter?

Tierhalter jedoch nicht haften,
wenn er die erforderliche Sorg-
falt beachtet hat. Für diese gibt
es keine allgemeine Definition,
sondern nur Kriterien für den
Einzelfall. Bei dem geschilder-
ten Sachverhalt wurde nach Auf-
fassung des Innsbrucker Ge-
richts diese Sorgfalt nicht beach-
tet. Diese Wertung erscheint
durchaus nachvollziehbar, denn
die starke Frequentierung der
Weide löst durchaus Reizungen
bei der Herde aus, so dass weite-
re zumutbare Maßnahmen ge-
troffen werden müssen.

Sorgfaltspflicht erfüllt?

Die einschlägigen deutschen
Entscheidungen zur Tierhalter-
haftung betreffen regelmäßig
den Fall, dass Tiere aus einer
Weide ausbrechen und dann im
Straßenverkehr Schäden verur-
sachen. Nicht jedoch die Kon-
stellation wie in Tirol, dass die
Tiere in der Weide bleiben und
fremde Menschen die Weide be-
treten. In diesem Fall gebietet es
die erforderliche Sorgfalt laut
dem Innsbrucker Gericht, zu
verhindern, dass Kühe in ihrem
Beschützerinstinkt für ihre Käl-
ber Spaziergängern mit Hunden
zu nahe kommen. Solche An-
griffe auf Spaziergänger hat es in
Vergangenheit bei der Haltung
von Mutterkühen auf Almen im-

mer wieder einmal gegeben.
Konkrete Entscheidungen zum
Maßstab der Sorgfalt gegenüber
Spaziergängern, die auf Wegen
eine beschickte Weide queren,
sind in jüngerer Zeit nicht be-
kannt geworden.

In vielen Fällen sind offizielle
Wanderwege, die über eine Wei-
de führen, abgezäunt, weniger
um die Wanderer vor den Kühen
zu schützen, als vielmehr zu ver-
hindern, dass die Wanderer sich
zu sehr auf den Weiden breitma-
chen. In einzelnen Fällen kommt
es jedoch vor, dass ein ausgewie-
sener Wanderweg ohne Einzäu-
nung über kurze Abschnitte
auch durch eine beschickte Wei-
de führt. Oder dass im Zuge der
Weidehaltung vorhandene Wege
mit eingezäunt werden, um bei-
spielsweise dem Vieh, das oben
am Berg weidet, die Möglichkeit
zu geben, talwärts am Bach zu
trinken. Bei der Einzäunung von
Wegen ist stets Vorsicht geboten,
da diese zwingend so erfolgen
muss, dass kein Wanderer oder
Radfahrer dadurch gefährdet
wird.

Zu beachten ist auch, dass
nach dem Landesnaturschutz-
gesetz Baden-Württemberg
landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen während der Nutzzeit
grundsätzlich nur auf Wegen be-
treten werden dürfen. Als Nutz-
zeit gilt die Zeit des Aufwuchses
und der Beweidung. Also be-
steht für die Zeit der Beweidung
ohnehin kein allgemeines Betre-
tungsrecht für Kuhweiden au-
ßerhalb von Wegen, sehr wohl
aber auf Wegen.

Welche Empfehlungen?

Rinderhalter, von deren Tieren
Gefahren für Spaziergänger auf
der Weide ausgehen können –
zum Beispiel bei Bullen oder bei
Mutterkühen –, müssen das
mögliche Gefährdungsrisiko bei
der Tierhaltung künftig verstärkt
im Blick haben. Warnschilder
sind in jedem Fall geboten, die
Spaziergänger ohne praktische
Erfahrung im Umgang mit Rin-
dern warnen und auf das richti-
ge Verhalten hinweisen. Solche
Schilder sollten im Regelfall
auch ausreichen.

Bei einer regelmäßigen und
häufigen Frequentierung des
Weges über die Weide, zum Bei-
spiel an touristischen Brenn-
punkten oder in der Nähe von
Gastwirtschaften, reicht jedoch
ein solches Warnschild nicht
aus. Der Weg muss dann mit
einem Elektrozaun abgezäunt
werden, so dass die Kühe nicht
mit den Wanderern in Kontakt
kommen, mehr aber auch nicht.
Wie in Tirol sollte der örtliche
Tourismusverband um Über-
nahme der Kosten für diese Ein-
zäunung angefragt werden.

Michael Nödl, BLHV

In jedem Fall
ratsam: Warn-

schilder, die
Spaziergänger

ohne praktische
Erfahrung im
Umgang mit

Rindern warnen.

Wenn Wanderwege durch die Weiden führen
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